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DIE LINKE begrüßt die Ent-
scheidung des Bundessozial-
gerichts, nach der die Hartz- 
IV-Regelleistungen für Kin-
der gegen das Grundgesetz 
verstoßen. 

Das ist eine Ohrfeige für die 
Regierungen Merkel und 
Schröder. Nachdem die sozi-
ale Realität von Hartz IV in 
den Gerichten  zur Kenntnis 
genommen wird, fehlt diese 
Einsicht nur noch auf Seiten 
der Bundesregierung. Bun-
desfamilienministerin Ursula 
von der Leyen (CDU) - ihren 
Regierungskollegen manch-
mal weit voraus - forderte 
jüngst den Bundesarbeitsmi-
nister Olaf Scholz (SPD) auf, 
er möge einen am Kindesbe-
darf orientierten Regelsatz 
für Kinder errechnen lassen -  
und sie hat Recht. Nur einen 
Tag später - im Kabinett - wur-
de sie von ihren Kollegen ein-
geholt und interessierte sich 

Kinderarmut in Deutschland
Per Gesetz verfassungswidrig

nicht mehr für ihr Geschwätz 
von gestern.
Für einen kurzen Moment 
hatte sie begriffen, dass die 
Verfassungswidrigkeit der 
Ermittlung von Kinderre-
gelsätzen in Hartz IV sonst 
bald auch vom Bundesverfas-
sungsgericht bestätigt wer-
den wird. Eine Karlsruher 
Blamage bliebe der Bundes-
regierung nur dann erspart, 
wenn sie umgehend reagiert 
und dem spezifischen Bedarf 
von Kindern endlich Rech-
nung trägt, so wie es DIE LIN-
KE seit langem fordert. 
Denn Kinder sind eine eigen-
ständige Bevölkerungsgrup-
pe mit eigenem Bedarf. Die 
geringfügige Anhebung der 
Regelleistungen nach SGB II 
bzw. XII für 6- bis 13-jährige 
Kinder im Konjunkturpaket 
II ist dafür nicht ausreichend, 
auch wenn Scholz dies be-
hauptet. Diese Erhöhung ist 
eine noble Geste der Bundes-

regierung - mehr aber nicht. 
Kinder und Jugendliche unter 
6 und über 13 Jahre in Hartz 
IV gehen durch die Beschlüs-
se des Konjunkturprogramms 
fast leer aus. Eine altersspe-
zifische Bedarfsermittlung 
für Kinder und Jugendliche 
ist durch das Konjunktur-
paket nicht gelungen. Auch 
der Auftrag des Bundesrates, 
darin aktiv zu werden,  bleibt 
unerfüllt.

Es wird Zeit zu handeln! Bis 
die Bundesregierung dem 
durch eine transparente Er-
mittlung des Kindesbedarfs 
gerecht wird, sollte sich eine 
altersspezifische Bedarfser-
mittlung für Kinder und 
Jugendliche an dem orien-
tieren, was der Paritätische 
Gesamtverband vorgelegt hat. 
Demnach müssen bis 5-Jäh-
rige 276 Euro und 6- bis 13-
Jährige 332 Euro statt bisher 
211 Euro erhalten, während 

Das Volksbegehren „Keine 
neuen Tagebaue“ im Land 
Brandenburg endete am 9. 
Februar. Die Initiative konn-
te die erforderlichen 80.000 
Unterschriften leider nicht 
erreichen. Unter dem Strich 
haben sich landesweit 25.612 
Brandenburgerinnen und 
Brandenburger für das Volks-
begehren eingetragen, darun-
ter 615 aus Brandenburg an 
der Havel. Ihnen gilt ein Dank 
für ihr klares Bekenntnis für 
eine neue, zukunftsorientierte 
Energiepolitik, die auf zuneh-
menden Einsatz erneuerbarer 
Energien, steigende Energieef-
fizienz, Energieeinsparung 
und den mittelfristigen Aus-
stieg aus der Verstromung 

Volksbegehren „Keine neuen Tagebaue“
Nach Volksbegehren nicht die Hände in den Schoß legen, sondern weiter kämpfen

von Braunkohle bis 2050 
begründet ist. Umfragen zu-
folge befürworten etwa zwei 
Drittel der Brandenburger 
Bevölkerung den mittelfristi-
gen Ausstieg aus der Braun-
kohleverstromung. Das haben 
auch zahlreiche Gespräche 
mit Bürgerinnen und Bürgern 
in Brandenburg an der Havel 
bestätigt. Mit elf Informations-
ständen und mehr als 13.000 
verteilten Info-Flyern, hat 
der Stadtverband der Linken 
auf die dringend notwendige 
Wende in der Energiepolitik 
der Landesregierung auf-
merksam gemacht. Deutlich 
wurde, dass viele Menschen 
noch zu wenig über den Weg 
hin zu einer sozial gerechten, 

Kinderarmut wird auch in Deutschland zum Thema

ökologisch verträglichen und 
nachhaltigen Energiepolitik 
informiert sind. Das Volksbe-
gehren hat ein zunehmendes 
Interesse an diesem brisanten 
Thema geweckt. Es hat zum 
Nachdenken angeregt und 
die Bereitschaft gefördert, 
sich damit auseinander zu 
setzen. Allein deswegen ha-
ben sich das Engagement und 
der Einsatz gelohnt, denn der 
Kampf für einen wirksamen 
Umweltschutz endet nicht 
mit dem Volksbegehren. Ein 
landesweites Problem des 
Volksbegehrens bestand in 
den nur schwer überwind-
baren Hürden, die von Amts 
wegen errichtet wurden. 
Die Eintragung in die Unter-
schriftenlisten war nur unter 
erschwerten Bedingungen 
möglich, da sich die Bürge-
rinnen und Bürger bisher nur 
auf Ämtern eintragen dürfen. 
Dies war teilweise mit langen 
Fahrtwegen verbunden. In 
unserer Stadt hielten die zwei 
zu „erklimmenden“ Etagen 
am Katharinenkirchplatz und 
am Gallberg  viele, vor allem 
ältere und behinderte Men-
schen, davon ab, sich trotz 

Zustimmung zum Volksbegeh-
ren, in die Listen einzutragen. 
Die immer wieder geäußerte 
Bitte, Möglichkeiten zur Un-
terschriftsleistung in den 
Erdgeschossen zu schaffen, 
wurde von der Stadtverwal-
tung nicht erhört. Branden-
burg gehört zu den Ländern, 
bei denen eine „Amtseintra-
gung“ vorgeschrieben ist, die 
zu einem „Volksbegehrens-Kil-
ler“ wird. In Berlin und wei-
teren Bundesländern ist hin-
gegen die „Freie Sammlung“ 
von Unterschriften möglich. 
Brandenburg ist das einzige 
ostdeutsche Bundesland, das 
sich dem verschließt und an 
einem Relikt festhält. Wir 
brauchen mehr direkte Demo-
kratie, um künftig nicht mehr 
als direktdemokratisches Ent-
wicklungsland zu gelten. Mit 
Blick auf die nächste Legisla-
turperiode geht es nunmehr 
um die Fortsetzung des Ener-
giedialogs, um die notwendige 
Wende – hin zur verstärkten 
Nutzung erneuerbarer Ener-
gien -  heute und für unsere 
nachfolgenden Generationen 
sozial verantwortungsbewusst 
zu gestalten.                    B. M.

Was können Sie persön-
lich als nächstes tun?

•Wechseln Sie zu einem 
Öko-Stromanbieter. Das 
muss ist nicht teurer sein, 
ist aber das wirksamste Mit-
tel gegen die Produktion von 
umweltverschmutzendem 
Braunkohlestrom. 

•Nutzen Sie die Landtags-
wahl 2009 in Brandenburg, 
um für eine klimafreundliche 
Politik abzustimmen. 

•Unterstützen Sie die Um-
weltverbände bei ihrer  
Arbeit. Bleiben Sie aktiv und 
informieren Sie sich über 
weitere Entwicklungen. 

Verfolgen Sie den Verlauf 
des Planverfahrens, das 
sich noch die nächsten 5 bis 
7 Jahre ziehen wird und das 
zahlreiche Interventions-
möglichkeiten bietet. 

14- bis 17-Jährige 358 Euro 
statt 281 Euro bekommen 
sollten. Erforderlich ist zu-
dem eine sofortige Anhebung 
des Eckregelsatzes auf 435 
Euro und dessen regelmäßige 
Anpassung entsprechend der 
Preisentwicklung. Für ein 

menschenwürdiges Leben 
der Familien hält DIE LINKE 
eine bedarfsorientierte Kin-
dergrundsicherung für un-
entbehrlich.
Diana Golze, kinder- und ju-
gendpolitische Sprecherin der 
Bundestagsfraktion DIE LINKE

Kohlosaurus in der Innenstadt von Brandenburg an der Havel


